
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausordnung 
 
1. Den Anweisungen des Personals der Halle 2 ist 

unbedingt Folge zu leisten. Das Personal nimmt 
das Hausrecht wahr, ist berechtigt den Einlass zu 
regeln, Personen vom Gelände zu weisen und 
Hausverbote auszusprechen. 

 
2. Parken Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich auf den 

dafür vorgesehenen Plätzen. 
 
3. Die ausgewiesenen Flächen unmittelbar vor den 

Verkaufsräumen sind ausschließlich zur Abho-
lung größerer Gegenstände vorgesehen. Unbe-
rechtigt abgestellte Fahrzeuge werden kosten-
pflichtig entfernt. 

 
4. Die Einkaufstaschen können nach Aufforderung 

des Personals kontrolliert werden 
 
5. Jeder Diebstahl wird angezeigt. 

 
6. Eltern haften für Ihre Kinder. Kindern unter 14 

Jahren ohne Begleitung Erwachsener ist der  
Zutritt untersagt. 
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